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GENOSSENSCHAFTEN BERICHTEN

Von der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Thalwil

Die von rund 150 Genossenschaftern besuchte Generalversammlung

der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Thalwil
mußte davon Kenntnis nehmen, daß alt Nationalrat Ernst
Moser nach 41jähriger Tätigkeit als Präsident zurückzutreten
wünsche. Zum neuen Präsidenten wurde darauf Walter Lutz
und als Nachfolger in den Vorstand Walter Linsi gewählt.
Der abtretende Präsident Ernst Moser verstand es

ausgezeichnet, den Genossenschaftern einen Rückblick auf die
vergangenen 41 Jahre zu geben. Er schilderte, wie die Genossenschaft

im Jahre 1924 unter großem Einsatz einer kleinen
Gruppe gegründet wurde. Damals herrschte wie heute
Wohnungsnot. Die Einkommen waren klein, und trotzdem
entschlossen sich wagemutige Männer, die Gemeinnützige
Baugenossenschaft zu gründen. An der Kuppelstraße, an bevor¬

zugter Lage, konnten zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden.

Der Landpreis betrug damals fünf Franken pro
Quadratmeter. Weitere Bauten folgten. So entstand die Genossenschaft

Stück um Stück. Der abtretende Präsident gedachte
mit Dankbarkeit seiner früheren Kollegen im Vorstand, die
mit ihm manchen Sturm erlebten. Die Aufgabe der
Baugenossenschaft, Wohnungen zu vernünftigen Mietzinsen zu
erstellen, bestehe heute mehr denn je.
Die Würdigung der Verdienste von Ernst Moser übernahm
der neugewählte Präsident Walter Lutz. Er erwähnte den
Mut und die Initiative, die es in den Gründungsjahren
brauchte. Mit großem Lob bedachte er den unermüdlichen
Fleiß und Einsatz des scheidenden Präsidenten. Nie war ihm
eine Arbeit zuviel, und nach seiner Pensionierung widmete
Ernst Moser seine ganze Arbeitskraft der Genossenschaft. Er
war immer bestrebt, den Gedanken des genossenschaftlichen
Bauens hochzuhalten. Mit der Hoffnung, daß Ernst Moser
noch recht lange vom «Stöckli» aus der Arbeit in der
Genossenschaft zusehen möge, schloß der neue Präsident seine
Dankadresse.

Ein Förderer des genossenschaftlichen Wohnungsbaus:

Ingenieur Max Steinebrunner

30 Jahre Präsident der Baugenossenschaft Rotach, Zürich

Wie sah es in den Krisenjahren 1930-1940 aus?

Hierüber schreibt Ingenieur Steinebrunner in seinem vorzüglich

abgefaßten Jahresbericht 1964 unter anderem folgendes:
«Schon wenige Monate nach meiner Wahl als Präsident der
Baugenossenschaft Rotach kam die schleichende Finanzkrise
bei der Rotach zum offenen Ausbruch. Den äußeren Anstoß
dazu gab das rasch schwindende Vertrauen der Genossenschafter,

die in Scharen ihr Anteilscheinkapital kündigten.
Kostbares Gesellschaftsvermögen ging so verloren, bis schließlich

weitere Rückzahlungen nicht mehr gemaoht werden
durften, ohne den Weiterbestand unserer Baugenossenschaft
in Frage zu stellen. Kaum war die Rückzahlung der gekündigten

Anteilscheine für drei Jahre gesperrt, die Verzinsung
aufgehoben, was unserem genossenschaftlichen Unternehmen
ermöglichte, andere dringende Verpflichtungen notdürftig zu
erfüllen, so setzte die allgemeine Wirtschaftskrise ein, die
unserer Rotach weiteren schweren finanziellen Schaden
zufügte.

Der Leerwohnungsstand stieg bedrohlich an, Mietzinssenkungen

und vermehrte Innenrenovationen der Wohnungen waren
unvermeidlich. Die damalige finanzielle Lage der Baugenossenschaft

Rotach erlaubte uns nicht, von neuen Mietern eine
genossenschaftliche Beteiligung zu verlangen. Eine ebenso

schwierige und unerfreuliche Aufgabe war es, das gezeichnete,

aber noch nicht einbezahlte Anteilscheinkapital von den
säumigen Mietern einzufordern.
Eine große Sorge bereitete uns die Frage: Was geschieht,
wenn die Rückzahlung der vielen gekündigten Anteilscheine
nach Ablauf der Sperrfrist fällig wird und die dafür
erforderlichen großen Geldmittel jedoch fehlen?
Neue Statuten, die im Sinne der neuen Gesetzesbestimmungen

über das Genossenschaftswesen im OR (Schweizerisches
Obligationenrecht) abgefaßt waren, wurden allen Mitgliedern

unserer Baugenossenschaft, auch solchen, die ihre
Anteilscheine gekündigt hatten, zur Abstimmung vorgelegt.
Nach diesem Statutenentwurf verlor ein Genossenschafter,
der seine Anteilscheine gekündigt hatte, seine Mitgliedschaft,
und ein bei uns wohnender Genossenschafter konnte seine
Anteilscheine nur kündigen, wenn er gleichzeitig seine Woh-
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nung aufgab. Wie zu befüi'chten war, wurden die neuen
Statuten an einer stürmisch verlaufenen ersten Generalversammlung

abgelehnt. Trotz dem Rat gutmeinender Genossenschafter,

die angefochtenen Paragraphen zu streichen, beschloß
der Vorstand, den unveränderten Statutenentwurf einer zweiten

Generalversammlung nochmals zur Abstimmung vorzulegen

und von seinem Amt zurückzutreten, falls sein Antrag
verworfen würde. Gleichzeitig wurde allen freigestellt, die
ausgesprochene Anteilscheinkündigung zurückzuziehen, um
den Verlust der Mitgliedschaft zu vermeiden und so an der
erhofften Gesundung der Rotach teilzuhaben. Damit war eine
rechtlich klare Grundlage geschaffen, die bei den unumgänglichen

weiteren Maßnahmen und während der lange dauernden

Erholung unseres gemeinnützigen Unternehmens noch
oft von entscheidendem Wert sein sollte.»
Zwanzig Jahre später, das heißt in den Jahren 1961 bis 1963,
baute die Rotach mit der ASIG zusammen die vielbeachtete
Gartensiedlung «Obermatten» in Rümlang ZH. Heute besitzt
die Rotach 80 Liegenschaften mit total 800 Wohnungen und
Lokalitäten.
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